
 

 

Erläuterungen und Definitionen 

der Kennzahlen für die Testbetriebe der Forstwirtschaft 

 

 

Im Bereich Forst ist nach verschiedenen Erfassungsbereichen zu unterscheiden: 

- zum einen sind dies die Betriebe des Körperschafts- und Privatwaldes mit mehr als 200 ha Wald, 

- zum anderen die Staatswaldbetriebe der Länder. 

- Hinzu kommen die Betriebe mit kleineren Waldflächen (zwischen 5 und 200 ha), die nach der Betriebssystematik 
als landwirtschaftliche Betriebe mit Wald klassifiziert werden. 

Die Ergebnisse des Staatswaldes werden im Gegensatz zum Körperschafts- und Privatwald nicht in Form einer 
Stichprobenerhebung, sondern durch eine Totalerfassung bei den Landesforstverwaltungen ermittelt. 

 

Besitzarten 

Die Besitzarten (Eigentumsarten) sind im Bundeswaldgesetz wie folgt definiert: 

Staatswald ist Wald, der im Alleineigentum des Bundes oder eines Landes steht sowie Wald im Miteigentum eines 
Landes, soweit er nach landesrechtlichen Vorschriften als Staatswald angesehen wird. 

Körperschaftswald ist Wald, der im Alleineigentum der Gemeinden, der Gemeindeverbände, der Zweckverbände 
sowie sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts steht; ausgenommen ist der Wald 
von Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen sowie von Realverbänden, Hauberggenossenschaften, 
Markgenossenschaften, Gehöferschaften und ähnlichen Gemeinschaften (Gemeinschaftsforsten), soweit er nicht 
nach landesrechtlichen Vorschriften angesehen wird. 

Privatwald ist Wald, der weder Staatswald noch Körperschaftswald ist. 

Betriebsarten 

Die Betriebsarten sind bestimmte Bewirtschaftungsformen des Waldes, die sich vor allem in der Verjüngungs-
methode unterscheiden, und zwar schlagweiser Hochwald, Dauerwald, Mittelwald und Niederwald (Stock-
ausschlagwald). 

Hochwald ist ein aus Kernwüchsen (natürliche Ansamung, Saat und Pflanzung) hervorgegangener Wald. 

a) Schlagweiser Hochwald ist Hochwald, in dem Pflege-, Ernte- und Verjüngungsmaßnahmen räumlich getrennt 
ganze Bestände bzw. deren Teilflächen erfassen. 

b) Dauerwald ist eine Form des Wirtschaftswaldes, bei der im Gegensatz zum schlagweisen Hochwald 
die Nutzung auf Dauer einzelbaum-, gruppen- oder kleinflächenweise erfolgt. 

Mittelwald ist eine Mischform aus Niederwald und Hochwald, mit Oberholz aus aufgewachsenen Stockausschlägen 
und Kernwüchsen sowie Unterholz aus Stockausschlag, Wurzelbrut und Kernwuchs  

Niederwald (Stockausschlagwald) ist ein aus Stockausschlag oder Wurzelbrut hervorgegangener Wald. 

Produkte 

Ab dem FWJ 2003 werden die Buchführungsergebnisse mit veränderter Methodik erhoben, die zu mehr Transparenz 
und Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Forstbetrieben führen soll. Bei der Betrachtung der Forstbetriebe wird jetzt 
vom Unternehmenskonzept ausgegangen. Die bisherige Ausrichtung auf die Trennung von betrieblichem und nicht-
betrieblichem Aufwand und Ertrag wurde aufgegeben und von einer Gesamtschau aller Tätigkeitsfelder 
ausgegangen, die in Form eines Produktplanes strukturiert werden. In diesem Produktplan werden die Produkte des 
Forstbetriebes zu Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst: 
 

Produktbereich 1:  Produktion von Holz und anderen Erzeugnissen 

Produktbereich 2:  Schutz und Sanierung 

Produktbereich 3:  Erholung und Umweltbildung 



 - 2 - 

Produktbereich 4:  Leistungen für Dritte 

Produktbereich 5:  Hoheitliche und sonstige behördliche Aufgaben 

Auf diese Weise sollen insbesondere Betriebs- und Zeitvergleiche für Forstbetriebe auf verschiedenen Ebenen der 
modulartig aufgefächerten Tätigkeitsfelder ermöglicht werden. So kann z.B. durch die Zusammenfassung der 
Produktbereiche 1 bis 3 ein Forstbetrieb  im engeren Sinne definiert werden. Durch das Ausklammern der 
Produktbereiche 4 und 5, die vielfach nur im Körperschafts- und Staatswald eine Bedeutung haben, ist so eher ein 
Vergleich zwischen den verschiedenen Besitzarten möglich. 

 

Holzbodenfläche (HB) 

Die Holzbodenfläche umfasst alle Flächen der Holzproduktion sowie zeitweilig unbestockte Flächen (Blößen), ferner 
Wege und Schneisen unter 5 Meter Breite und unbestockte Flächen von unwesentlicher Größe. Alle Flächenangaben 
beziehen sich auf das Ende des Abrechnungszeitraumes. 

 

Wirtschaftswald 

Alle Holzbodenflächen, die regelmäßig bewirtschaftet und von der Forsteinrichtung als „Wirtschaftswald i.r.B. (in 
regelmäßigem Betrieb)“ ausgeschieden werden. 

 

Wirtschaftswald außer regelmäßigem Betrieb (a.r.B.) 

Wirtschaftswald a.r.B. umfasst alle Holzbodenflächen, die nicht regelmäßig bewirtschaftet werden (z. B. Bannwald, 
unbegehbare Steilhänge, Wildparke) und/oder deren nachhaltige Nutzungsmöglichkeit für absehbare Zeit unter  
1 m3 (Efm Derbholz ohne Rinde) je Jahr und Hektar liegt. 

 

Frei Stock verkauft / Selbstwerber 

Frei Stock verkauft bzw. Selbstwerbung ist die Aufarbeitung von Holz durch den Käufer (bzw. durch Forst-
berechtigte). 

 

Stammholz 

Als Stammholz gilt alles Langholz einschließlich Langholzabschnitte und Schwellen, außer Stangen- und 
Industrieholz lang. 

 

Hiebsatz und Einschlag 

Der Hiebsatz ist die durch ein forstwirtschaftliches Betriebsgutachten für einen bestimmten Zeitraum (in der Regel 
10 Jahre) festgesetzte jährliche planmäßige Holznutzung in m3 (Efm Derbholz ohne Rinde). Der Einschlag ist die im 
Abrechnungszeitraum eingeschlagene und gebuchte Derbholzmenge in m3 (Efm ohne Rinde). 

Erträge 

Einnahmen im Berichtsjahr aus Verkäufen und erbrachten Leistungen der jeweiligen Produkte des Forstbetriebes. 
Hinzu kommen naturale und sonstige kalkulative Erträge (Eigenverbrauch und Mindereinahmen). Im Produktbereich 
1 (Produktion von Holz und anderen Erzeugnissen) zuzüglich der Herstellungskosten für unverkaufte Holzmengen 
aus Einschlägen des Berichtsjahres und abzüglich der Herstellungskosten für verkauftes Holz aus Einschlägen der 
Vorjahre.  

Die Einnahmen aus forstlichen Nebenerzeugnissen (Schmuckreisig, Weihnachtsbäume, Pflanzen, Kies, Sand, 
Brennreisig, Schlagabraum), Liegenschaften, Jagd, Fischerei (Verkauf von Wildbret und Abschüssen, erhaltener 
Wildschadensersatz, Jagdpacht) sowie sonstige Erträge (Zinserträge, Einnahmen aus dem Verkauf gebrauchter 
Maschinen) werden als andere Erzeugnisse zum Produktbereich 1 gerechnet. 
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Aufwendungen 

Unter Aufwand sind alle in der Buchführung erfassten Ausgaben für die Herstellung und den Absatz der jeweiligen 
Produkte des Unternehmens zu verstehen (Produktion von Holz und Nebenerzeugnissen, Jagd und Fischerei sowie 
Schutz und Sanierung, Erholung und Umweltbildung, Leistungen für Dritte, hoheitliche und sonstige behördlichen 
Aufgaben). Zuzüglich der kalkulierten betrieblichen Aufwendungen, wie z. B. Abschreibungen und Lohnansatz für 
eigene Arbeit, abzüglich der Aufwendungen Unternehmensausgaben von Produkten außerhalb des speziellen 
Rechnungszeitraumes. Der Betriebsaufwand in den Betrieben des Körperschafts- und Privatwaldes schließt auch den 
kalkulierten Aufwand der nicht durch Verwaltungskostenbeiträge abgedeckten Betreuungsleistungen ein. 

Betriebskoeffizent in % 

Maßstab für die Rentabilität eines Unternehmens bzw. von Unternehmensteilen. Der Aufwand wird in Relation zum 
erzielten Ertrag dargestellt. Die Rentabilität ist um so größer, je weiter der Wert unter 100 liegt. 

 

Reinertragsberechnung 

Der Reinertrag berechnet sich aus Unternehmensertrag abzüglich Unternehmensaufwand (einschließlich 
Lohnansatz). 

 

Reinertragsberechnung in der Forstwirtschaft 

  

 

Der Reinertrag I (ohne Förderung) stellt ein Ergebnis der Forstbetriebe dar, das ohne staatliche Zuschüsse und 
Prämien und ohne die indirekte Förderung der Betriebe in Form der Aufwandsreduzierung durch eine kostenlose 
oder verbilligte Betreuung auf Forstamtsebene erreicht worden wäre; d. h. die nicht abgedeckten kalkulatorischen 
Betreuungsleistungen sind im Betriebsaufwand enthalten. 

Beim Reinertrag II (mit Förderung) sind die Zuschüsse und Prämien aus öffentlichen Haushalten (z.B. für Be-
standspflege, Kulturen, Forstschutz, Schutz- und Erholungsfunktionen) eingerechnet, die nicht abgedeckten 
kalkulatorischen Betreuungsleistungen im Aufwand aber nicht berücksichtigt. Hierdurch wird die Darstellung der 
tatsächlichen wirtschaftlichen Situation der jeweiligen Betriebe und der Bedeutung der Förderung in einzelnen 
Besitzarten ermöglicht 

Aufgrund der methodischen Änderungen ab dem FWJ 2003 wird für Zeitvergleiche und Vergleiche zwischen den 
Besitzarten der Reinertrag Produktbereich 1-3 als Kennzahl ausgewiesen. Er berechnet sich aus den Erträgen 
abzüglich der Aufwendungen der für den Forstbetrieb im engeren Sinne besonders wichtigen Produktbereiche 1 bis 
3. Er wird ohne Förderung (I) oder einschließlich der auf die Produktbereiche 1 bis 3 entfallende Förderung (II)  
abgebildet. 

 


